
Allgemeine Einkaufsbedingungen der 
Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein
§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich
Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschliesslich; ent-
gegenstehende oder von unseren Einkaufsbedingungen
abweichende Bedingungen des Lieferanten erkennen wir
nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer
Geltung zugestimmt. Unsere Einkaufsbedingungen gelten
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder
von unseren Einkaufsbedingungen abweichender Bedingun-
gen des Lieferanten die Lieferung des Lieferanten vorbehalt-
los annehmen. Rechte, die uns nach den gesetzlichen Vor-
schriften über diese Einkaufsbedingungen hinaus zustehen,
bleiben unberührt.

§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen
1.
Der Lieferant hat unverzüglich, spätestens jedoch eine
Woche  nach Eingang der Bestellung eine Auftragsbestäti-
gung zu erteilen. 
2.
An von uns zur Verfügung gestellten Abbildungen,
Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen
behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie 
dürfen Dritten ohne unsere ausdrückliche schriftliche
Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden. Sie sind
ausschliesslich für die Fertigung auf Grund unserer
Bestellung zu verwenden; nach Abwicklung der Bestellung
sind sie uns samt eventuellen Kopien unaufgefordert unver-
züglich auf eigene Kosten zurückzugeben. Dritten gegenü-
ber sind sie geheim zu halten.

§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen
1.
Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend.
Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung schliesst
der Preis Lieferung ab Werk einschliesslich Verpackung ein.
Die Verpackung muss vom Lieferanten auf dessen Kosten
zurückgenommen werden.  
2.
Rechnungen können wir nur bearbeiten, wenn diese – ent-
sprechend den Vorgaben in unserer Bestellung – die dort
ausgewiesene Bestellnummer angeben; andernfalls gelten
sie mangels Bearbeitungsmöglichkeit als nicht zugegangen.
Für alle wegen Nichteinhaltung dieser Verpflichtung ent-
stehenden Folgen ist der Lieferant verantwortlich.
3.
Wir bezahlen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist,
den Kaufpreis innerhalb von 15 Tagen, gerechnet ab
Lieferung und Rechnungserhalt, mit 2% Skonto oder inner-
halb von 30 Tagen nach Rechnungserhalt netto. Die Zahlung
erfolgt unter dem Vorbehalt der Rechnungsprüfung. Bei
mangelhafter Lieferung sind wir berechtigt, die Zahlung bis
zur ordnungsgemässen Erfüllung ohne Verlust von Rabatten,
Skonti oder ähnlichen Preisnachlässen zurückzuhalten. Die
Zahlungsfrist beginnt nach vollständiger Beseitigung der
Mängel. Bei vorzeitiger Lieferung der Ware beginnt die
Zahlungsfrist erst zu dem vereinbarten Liefertermin. Soweit
der Lieferant Material-tests, Prüfprotokolle, Qualitätsdoku-
mente oder andere Unterlagen zur Verfügung zu stellen hat,
setzt die An-nahme der Ware auch den Erhalt dieser
Unterlagen voraus.
4.
Gegenansprüche des Lieferanten berechtigen ihn nur dann
zur Aufrechnung, wenn sie rechtskräftig festgestellt oder
unstreitig sind. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Liefe-
rant nur geltend machen, wenn sein Gegenanspruch auf
demselben Vertragsverhältnis beruht.
5.
Wir kommen mit der Zahlung des Kaufpreises erst nach
schriftlicher Mahnung durch den Lieferanten in Verzug.

§ 4 Liefertermin
1.
Der in der Bestellung angegebene Liefertermin ist bindend.
2.
Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich
unter Angabe der Gründe und der voraussichtlichen Dauer
der Verzögerung in Kenntnis zu setzen, wenn Umstände
eintreten oder ihm erkennbar werden, aus denen sich
ergibt, dass der bedungene Liefer-termin nicht eingehalten
werden kann.
3.
Wir sind bei einer Verzögerung der Lieferung ohne Rück-
sicht auf ein Verschulden des Lieferanten zum Rücktritt vom
Vertrag berechtigt. Wir müssen die Vertragsstrafe spätestens
mit der Schlusszahlung geltend machen. Ausgeschlossen
sind Fälle höherer Gewalt. Weitergehende Ansprüche blei-
ben unberührt. Unser Lieferanspruch wird erst ausgeschlos-
sen, wenn der Lieferant auf unser Verlangen statt der
Lieferung Schadensersatz leistet. Die Annahme der verspäte-
ten Lieferung stellt keinen Verzicht auf Schadensersatz-
ansprüche dar.

4.
Eine Lieferung vor dem vereinbarten Liefertermin ist nur mit
unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung zulässig. Wir
sind berechtigt, vorzeitig gelieferte Ware auf Kosten des
Lieferanten zurückzusenden oder auf dessen Kosten einzu-
lagern.

§ 5 Gefahrübergang – Eigentumserwerb
Mit der Annahme geht die Gefahr auf uns über. Die Ware
geht mit ihrer Übergabe unmittelbar und lastenfrei in unser
Eigentum über.

§ 6 Mängeluntersuchung – Mängelansprüche
1.
Der Lieferant garantiert, dass die gelieferte Ware dem 
neuesten Stand der Wissenschaft und Technik, den einschlä-
gigen rechtlichen Bestimmungen und den Vorschrif-ten und
Richtlinien von Behörden, Berufsgenossenschaften und
Fachverbänden entspricht. Der Lieferant stellt uns auf erstes
Anfordern von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die
wegen Verletzung dieser Vorschriften gegen uns oder
unsere Kunden geltend gemacht werden.
2.
Wir haben dem Lieferanten erkennbare Mängel innerhalb
von zwei Wochen nach Annahme der Ware und versteckte
Mängel innerhalb von zwei Wochen nach ihrer Entdeckung
anzuzeigen. Sind einzelne Stichproben einer Warensendung
mangelhaft, so können wir nach eigener Wahl die Ausson-
derung der mangelhaften Stücke durch den Lieferanten ver-
langen oder wegen der gesamten Warensendung Mängel-
ansprüche geltend machen. Sofern infolge von Mängeln der
Ware eine über das übliche Mass der Eingangskontrolle hin-
ausgehende Untersuchung der Ware erforderlich wird, hat
der Lieferant die Kosten dieser Untersuchung zu tragen.
3.
Zeigt sich innerhalb von sechs Monaten ab Gefahrübergang
ein Mangel, so wird vermutet, dass die Sache bereits bei
Gefahrübergang mangelhaft war, es sei denn, diese Vermu-
tung ist mit der Art der Sache oder des Mangels unverein-
bar. Den Gegenbeweis hat der Lieferant zu führen.
4.
Bei Mängeln der Ware sind wir unbeschadet der gesetz-
lichen Mängelansprüche berechtigt, nach eigener Wahl von
dem Lieferanten als Nacherfüllung die Beseitigung der
Mängel oder die Lieferung einer mangelfreien Ware zu ver-
langen. Der Lieferant hat die zum Zwecke der Nacherfüllung
erforderlichen Aufwendungen zu tragen. Kommt der
Lieferant seiner Verpflichtung zur Nacherfüllung innerhalb
einer von uns gesetzten, angemessenen Frist schuldhaft
nicht nach oder liegt ein dringender Fall vor, so können wir
die erforderlichen Massnahmen auf Kosten und Gefahr des
Lieferanten selbst vornehmen oder von einem Dritten vor-
nehmen lassen.  
5.
Die Verjährungsfrist für die Mängelansprüche beträgt 
24 Monate. Für innerhalb der Verjährungsfrist gerügte
Mängel verjähren die Mängelansprüche frühestens sechs
Monate nach Erhebung der Rüge. Sofern wir die Ware zum
Zwecke des Weiterverkaufs beschaffen, beginnt die Verjäh-
rungsfrist mit dem Zeitpunkt, in dem die Verjährungsfrist
aus dem Weiterverkauf der Ware anläuft, spätestens jedoch
zwölf Monate nach der Annahme der Ware durch uns.
Dasselbe gilt, sofern wir die Ware zum Zwecke der Weiter-
verarbeitung beschaffen. Im Falle der Nachbesserung oder
Nachlieferung beginnt die Verjährungsfrist neu.
6.
Die Entgegennahme der Ware sowie die Verarbeitung,
Bezahlung und Nachbestellung von noch nicht als mangel-
haft erkannter und gerügter Ware stellen keine Geneh-
migung der Lieferung und keinen Verzicht auf Mängel-
ansprüche dar.

§ 7 Produkthaftung – Freistellung – Haftpflicht-
versicherungsschutz
1.
Der Lieferant ist verpflichtet, uns von Ansprüchen Dritter aus
Produkthaftung auf erstes Anfordern freizustellen, es sei
denn er ist für den Produktfehler und den eingetretenen
Schaden nach produkthaftungsrechtlichen Grundsätzen
nicht verantwortlich. Weitergehende Ansprüche bleiben
unberührt.
2.
In diesem Rahmen ist der Lieferant auch verpflichtet,
etwaige Aufwendungen zu erstatten, die sich aus oder im
Zusammenhang mit einer von uns durchgeführten Warn-,
Austausch- oder Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt und
Umfang der durchzuführenden Rückrufmassnahmen 
werden wir den Lieferanten – soweit möglich und zumutbar
– unterrichten.

3.
Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflicht-
Versicherung mit einer Deckungssumme von sfr. 5 Mio. pro
Personenschaden/Sachschaden – pauschal – zu unterhalten;
stehen uns weitergehende Schadenersatzansprüche zu, so
bleiben diese unberührt. Der Lieferant tritt uns schon jetzt
die Forderungen aus der Produkthaftpflichtversicherung mit
sämtlichen Nebenrechten ab. Wir nehmen diese Abtretung
schon jetzt an. Sofern nach dem Versicherungsvertrag eine
Abtretung nicht zulässig sein sollte, weist der Lieferant hier-
mit die Versicherung unwiderruflich an, etwaige Zahlungen
nur an uns zu leisten. Der Lieferant hat uns auf Verlangen
den Abschluss der Produkthaftpflicht-Versicherung nachzu-
weisen.
4.
Der Lieferant verpflichtet sich, unsere Firma in allen Warn-,
Austausch- oder Rückrufaktionen sowie Rechtsstreitig-
keiten mit Geschädigten im Rahmen seiner Möglichkeiten
zu unterstützen, insbesondere durch Offenlegen und Über-
geben von Qualitätssicherungsdokumentationen für scha-
densursächliche Produkte, Zurverfügungstellung von dem
Hersteller bekannten Gutachten und Literatur, sowie durch
Mitteilung des Ergebnisses von Parallelprozessen.

§ 8 Schutzrechte Dritter
1.
Der Lieferant garantiert, dass die Lieferung und Benutzung
der Ware keine Patente, Li-zenzen oder sonstigen Schutz-
oder Urheberrechte Dritter verletzt. 
2.
Sofern wir oder unsere Kunden aufgrund der Lieferung und
Benutzung der Ware von einem Dritten wegen einer Ver-
letzung solcher Rechte in Anspruch genommen werden, ist
der Lieferant verpflichtet, uns auf erstes Anfordern von die-
sen Ansprüchen freizustellen. Die Freistellungspflicht bezieht
sich auf alle Aufwendungen, die uns im Zusammenhang mit
der Inanspruchnahme erwachsen. Insbesondere sind wir
berechtigt, auf Kosten des Lieferanten die Genehmigung zur
Benutzung der Ware von dem Dritten zu erwirken. 

§ 9 Haftung
Für Schäden aus der Verletzung einer Garantie oder aus der
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit haften wir
unbeschränkt. Dasselbe gilt für Vorsatz und grobe Fahr-
lässigkeit. Für leichte Fahrlässigkeit haften wir nur, sofern
wesentliche Pflichten verletzt werden, die sich aus der Natur
des Vertrages ergeben und die für die Erreichung des Ver-
tragszwecks von besonderer Bedeutung sind. Bei Verletzung
solcher Pflichten, Verzug und Unmöglichkeit ist die unsere
Haftung auf solche Schäden begrenzt, mit deren Entstehung
im Rahmen des Vertrages typischerweise gerechnet werden
muss. Eine zwingende gesetzliche Haftung für Produktfehler
bleibt unberührt.

§ 10 Gerichtsstand – Erfüllungsort
1.
Der Lieferant ist nur mit unserer vorherigen schriftlichen
Zustimmung berechtigt, Rechte und Pflichten auf Dritte zu
übertragen oder eine Bestellung oder wesentliche Teile einer
Bestellung durch Dritte ausführen zu lassen.
2.
Zulieferanten gelten als Erfüllungsgehilfen. Sie sind uns auf
Verlangen mitzuteilen.
3.
Gerichtsstand ist unser Geschäftssitz. Wir sind auch zur
Klageerhebung am Sitz des Lieferanten sowie an jedem
anderen zulässigen Gerichtsstand berechtigt.
4.
Liechtensteinisches Recht ist unter Ausschluss des Überein-
kommens der Vereinten Nationen über Verträge über den
internationalen Warenkauf (CISG) anwendbar.
5.
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes
ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.
6.
Sollte eine Bestimmung dieser Einkaufsbedingungen oder
ein Teil einer solchen Bestimmung unwirksam sein oder wer-
den, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmun-gen
dadurch nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen
Bestimmung tritt das dispositive Recht. Dieses gilt auch im
Falle einer Lücke.
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